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Satzung der  
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft 

_______________________________________ 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

  
Firma, Sitz 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma Knorr-Bremse Aktiengesellschaft. 

(2) Sie hat ihren Sitz in München. 

  
Unternehmensgegenstand 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die in 
der Maschinenbau-, Elektrik-, Elektronik- und Hydraulikindustrie und in damit 
zusammenhängenden Bereichen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere die Forschung 
zu und die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Brems- und anderen 
Steuerungssystemen für Schienen- Nutz- und sonstige Fahrzeuge, Zugtür- und 
Bahnsteigtürsystemen, Klimaanlagen, Stromrichtern, weiteren elektrischen 
Komponenten, Drehschwingungsdämpfern für Verbrennungsmotoren für 
Kraftfahrzeuge und Schiffe und sonstigen Ausrüstungsgegenständen für den Schienen- 
und Nutzfahrzeugverkehr sowie zu und von Teilen, Ergänzungen und Zubehör zu den 
genannten Produkten.  

(2) Die Gesellschaft kann auf den in Abs. (1) genannten Gebieten auch selbst tätig werden. 

(3) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt und kann alle 
Geschäfte betreiben, die mit dem in Abs. (1) und Abs. (2) bezeichneten Gegenstand des 
Unternehmens zusammenhängen oder die geeignet erscheinen, ihm unmittelbar oder 
mittelbar zu dienen. 

(4) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen, insbesondere solche, 
deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die in Abs. (1) genannten 
Gebiete erstrecken, gründen, betreiben, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie 
solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 
Sie kann ihren Betrieb und von ihr gehaltene Beteiligungen ganz oder teilweise durch 
verbundene Unternehmen führen lassen oder auf solche übertragen oder auslagern sowie 
Unternehmensverträge abschließen. Die Gesellschaft darf auch Zweigniederlassungen 
und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten. 
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(5) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der in Abs. (1) und (2) bezeichneten 
Gebiete beschränken. 

  
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember 
eines jeden Jahres. 

  
Bekanntmachungen und Informationsübermittlung  

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.  

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären und sonstigen Inhabern von 
Wertpapieren der Gesellschaft, soweit gesetzlich zulässig, Informationen im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln. 

II. Grundkapital und Aktien 

  
Grundkapital und Aktien 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 161.200.000,00 (in Worten: 
Einhunderteinundsechzigmillionen und Zweihunderttausend Euro). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 161.200.000  Aktien (Aktien ohne Nennbetrag). 
 
Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(3) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, 
die an einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien 
(Sammelurkunden) auszustellen. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe 
von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.  
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(4) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteil- und Er-
neuerungsscheinen setzt der Vorstand fest. Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen 
und Zinsscheine.  

  
Genehmigtes Kapital 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
28. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt 
bis zu EUR 40.300.000,00  durch Ausgabe von bis zu 40.300.000 neuer, auf den Inhaber 
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2018). 

(2) Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; sie können 
auch von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 S. 1 AktG mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates ganz oder teilweise auszuschließen,  

(i) um Spitzenbeträge unter Ausschluss des Bezugsrechts zu verwerten; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an anderen 
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf 
den Erwerb von Vermögensgegenständen oder Forderungen; 

(iii) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG, wenn 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, 
nicht wesentlich unterschreitet und der rechnerisch auf die neuen Aktien entfallende 
Anteil am Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung überschreiten. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf 
Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2018 aufgrund 
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einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 
S. 5, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts veräußert werden. 
Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2018 aufgrund von 
anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden. Weiterhin ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf die Aktien entfällt, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht oder mit 
Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden können oder auszugeben sind, 
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2018 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden; 

(iv) sowie (a) in dem Umfang, in dem es zur Bedienung von Erwerbspflichten oder 
Erwerbsrechten auf Knorr-Bremse-Aktien aus beziehungsweise im Zusammenhang 
mit von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- 
und/oder Wandlungsrecht und/oder -pflicht erforderlich ist, sowie (b) insoweit, wie 
es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern beziehungsweise 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrecht und/oder -pflicht 
(beziehungsweise Kombinationen dieser Instrumente) Bezugsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung der 
Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- oder 
Wandlungspflichten als Aktionäre zustünden. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018 und ihrer 
Durchführung, insbesondere den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktienausgabe, festzulegen. 

(5) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 6 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 sowie nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist zu ändern. 
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Bedingtes Kapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 16.120.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 16.120.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie aufgrund von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten, die aufgrund 
der von der Hauptversammlung am 29. Mai 2018 beschlossenen Ermächtigung bis zum 
28. Mai 2023 von der Knorr-Bremse AG oder von Konzerngesellschaften der Knorr-
Bremse AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, von Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung oder Optionsausübung 
verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung oder 
Optionsausübung erfüllen bzw. die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit der 
Schuldverschreibungen den Inhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibungen ganz 
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der 
Gesellschaft zu gewähren, und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. 
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder 
Optionspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand 
abweichend hiervon mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht 
noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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III. Vorstand 

  
Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen 
bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann 
einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstands ernennen. 

(2) Soweit der Aufsichtsrat keine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt, gibt sich der 
Vorstand selbst durch einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder eine 
Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.  

  
Geschäftsführung und Vertretung 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Die Vorstandsmitglieder 
sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die 
Hauptversammlung, die Satzung, der Aufsichtsrat oder die Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführungsbefugnisse im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften getroffen 
haben.  

(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem 
Verbot befreit sind, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung des 
§ 181 2. Alt. BGB); § 112 AktG bleibt unberührt. Im Übrigen wird die Gesellschaft 
durch Prokuristen oder andere Zeichnungsberechtigte nach näherer Bestimmung des 
Vorstands vertreten. 
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IV.  Aufsichtsrat 

  
Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, und zwar aus sechs Mitgliedern, die von 
der Hauptversammlung gewählt werden, und sechs Mitgliedern, deren Wahl sich nach 
dem Mitbestimmungsgesetz richtet. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung 
der Amtszeit bei der Wahl bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine 
Ersatzwahl für ein vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidendes Mitglied erfolgt für den 
Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen. Entsprechendes gilt, falls eine Ersatzwahl 
wegen Wahlanfechtung notwendig wird.  

(3) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die in einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender oder durch Wahlanfechtung 
fortgefallener Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre treten. Tritt ein Ersatzmitglied an 
die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit der Beendigung der nächsten 
Hauptversammlung, in der eine Ersatzwahl nach vorstehendem Abs. (2) stattfindet, 
spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 
War das infolge einer Ersatzwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder 
auf. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
richtet sich nach dem Mitbestimmungsgesetz.  

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, oder im Falle der Niederlegung durch den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats an dessen Stellvertreter zu richtende schriftliche 
Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen, es sei denn die 
Niederlegung erfolgt aus wichtigem Grund, die mit sofortiger Wirkung möglich ist. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Niederlegung durch den Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats, seine Stellvertreter können einer Verkürzung der Niederlegungsfrist 
oder einem Verzicht auf die Wahrung der Niederlegungsfrist zustimmen. 
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Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Die Wahl soll in einer Sitzung im Anschluss 
an die Hauptversammlung erfolgen, in der die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner 
gewählt worden sind; diese Sitzung bedarf keiner besonderen Einberufung. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter entspricht, soweit nicht bei der 
Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des 
Aufsichtsrats. 

(3) Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem 
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich aus seiner Mitte eine Ersatzwahl für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

(4) Ein Widerruf der Wahl des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters ist nur aus wichtigem 
Grund zulässig. Als wichtiger Grund gilt auch, wenn der Vorsitzende oder ein 
Stellvertreter auf Dauer verhindert ist, sein Amt zu versehen. Für den Widerruf der Wahl 
des Vorsitzenden und eines Stellvertreters gelten die Bestimmungen des 
Mitbestimmungsgesetzes über ihre Wahl entsprechend.  

(5) Die Stellvertreter des Vorsitzenden haben die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, 
wenn dieser verhindert ist, jedoch mit Ausnahme der dem Vorsitzenden nach dem 
Mitbestimmungsgesetz oder dieser Satzung zustehenden zweiten Stimme und soweit das 
Gesetz, die Satzung oder die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nichts anderes 
bestimmen.  

(6) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Aufgaben 
verhindert, so hat diese Aufgaben für die Dauer der Verhinderung das dienstälteste, bei 
gleichem Dienstalter das an Lebensjahren älteste, nicht verhinderte 
Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. Die zweite Stimme steht ihm nicht zu. 

  
Erklärungen des Aufsichtsrats 

(1) Erklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse können im Namen des 
Aufsichtsrats vom Vorsitzenden abgegeben werden.  
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(2) Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

  
Aufgaben und Befugnisse  

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz und die 
Satzung zugewiesen sind.  

(2) Der Aufsichtsrat hat in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder den Aufsichtsrat 
oder durch Beschluss zu bestimmen, dass bestimmte Geschäfte oder Arten von 
Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften 
widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten 
Anforderungen genügt, im Voraus erteilen. 

(4) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren 
Fassung betreffen. 

  
Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung. 

  
Sitzungen, Beschlussfassung und Niederschrift 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens vierzehn Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung der 
Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Diese Frist kann in 
dringenden Fällen abgekürzt werden. Die Einberufung kann schriftlich, mündlich, 
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel erfolgen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des 
Aufsichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 
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(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. Der Aufsichtsrat 
kann das Nähere in seiner Geschäftsordnung regeln. 

(3) Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des 
Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels 
elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und 
einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden. Der 
Aufsichtsrat kann das Nähere in seiner Geschäftsordnung regeln. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied 
überreichen lassen. Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die 
nicht in der Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der 
Sitzung mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied der 
Abstimmung widerspricht. Diese Mitteilungsfrist kann in dringenden Fällen abgekürzt 
werden. Abwesenden Mitgliedern ist Gelegenheit zu geben, binnen einer vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, 
mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme 
abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes 
Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels 
elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten 
als anwesend. 

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, mündlich, 
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel, in Kombination der vorgenannten Formen sowie in 
Kombination von Sitzung und Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung erfolgen, wenn 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist 
anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. 
Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem 
Sinne an der Beschlussfassung teil. 

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Abwesende 
bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere 
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Videokonferenz) zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von Abs. (4) 
bzw. Abs. (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung 
der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil.  

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine 
Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung 
über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 AktG ist auch auf die Abgabe der zweiten 
Stimme anzuwenden.  

(8) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen 
aufheben oder verlegen. 

(9) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats sind Niederschriften zu fertigen, 
die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Falle des Abs. (5) vom Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung 
des Aufsichtsrats. 

  
Ausschüsse des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und diesen bestimmte 
Aufgaben und, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungen übertragen. 

(2) In jedem Fall bildet der Aufsichtsrat unmittelbar nach der Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seiner Stellvertreter den nach § 27 Abs. 3 des 
Mitbestimmungsgesetzes zu bildenden Ausschuss ("Vermittlungsausschuss"). Der 
Vermittlungsausschuss nimmt die in § 31 Abs. 3 Satz 1 des Mitbestimmungsgesetzes 
bezeichnete Aufgabe wahr. 

(3) Ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten 
Abstimmung über denselben Gegenstand der Aufsichtsratsvorsitzende sofern er den 
Vorsitz des Ausschusses innehat – ausgenommen im Ausschuss nach § 27 Abs. 3 
MitbestG (Vermittlungsausschuss) – zwei Stimmen. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Ausschuss aus der gleichen Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der 
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Arbeitnehmer besteht. Die zweite Stimme kann auch im Wege der schriftlichen 
Stimmabgabe abgegeben werden. 

(4) Im Übrigen gelten für das Verfahren der Ausschüsse die Regelungen in § 15 
entsprechend, soweit nicht der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung oder bei Bildung 
des Ausschusses etwas anderes bestimmt. 

  
Schweigepflicht 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, über alle vertraulichen Angaben und 
Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihm 
durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu 
bewahren und sie nicht für andere Zwecke zu verwenden oder zu verwerten.  

(2) Dies gilt auch über die Beendigung seines Amtes als Aufsichtsratsmitglied hinaus. Bei 
Ablauf des Mandats sind alle Unterlagen an die Gesellschaft zurückzugeben.  

(3) Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen 
nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der 
Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorher 
zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

  
Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten mit Ausnahme des Vorsitzenden und der 
Stellvertreter für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft eine Grundvergütung von 
EUR 100.000,00; der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält für das jeweilige 
Geschäftsjahr der Gesellschaft eine Grundvergütung von EUR 300.000,00 und jeder 
Stellvertreter eine Grundvergütung von EUR 150.000,00.  

Für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhält 

(i) der Vorsitzende des Präsidiums EUR 90.000,00, jedes andere Mitglied des Präsidiums 
EUR 30.000,00; 
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(ii) der Vorsitzende des Prüfungsausschusses EUR 120.000,00, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses EUR 40.000,00; 

(iii) ab der Errichtung des Strategieausschusses am 1. Mai 2021, der Vorsitzende des 
Strategieausschusses EUR 120.000,00, jedes andere Mitglied des Strategieausschusses 
EUR 40.000,00. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während 
eines vollen Geschäftsjahres angehört oder jeweils den Vorsitz innegehabt haben, 
erhalten die Vergütung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate.  

(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Teilnahme an einer 
Sitzung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 
EUR 1.000. Als Teilnahme an einer Sitzung gilt auch die Teilnahme per Telefon, 
Videokonferenz oder mit Hilfe ähnlicher gebräuchlicher Kommunikationsmittel. Finden 
mehrere Sitzungen an einem Tag statt, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. Das 
jährliche Sitzungsgeld ist begrenzt auf maximal 9,9% der Gesamtvergütung des 
jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds im jeweiligen Jahr. 

(4) Die Vergütung ist zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss 
für das abgelaufene Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser 
in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter des Knorr-Bremse Konzerns einbezogen 
(sogenannte "D&O Versicherung"), soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür 
entrichtet die Gesellschaft.  

(6) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung ihres 
Amtes entstehenden angemessenen Auslagen.  

(7) Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Aufsichtsratsmitglieder 
berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und 
sie dieses Recht ausüben.  
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Ehrenvorsitzender 

Der Aufsichtsrat kann Persönlichkeiten, die sich um die Belange der Gesellschaft 
verdient gemacht haben, zu Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates wählen. 

V. Hauptversammlung 

  
Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen deutschen 
Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des 
Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit vom Vorstand einberufen. 

(3) Die Einberufung der Hauptversammlung muss, sofern das Gesetz keine abweichende 
Frist vorsieht, mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung erfolgen. 
Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. Die Mindestfrist verlängert sich um die 
Tage der Anmeldefrist des § 21(2). 

  
Teilnahme und Stimmrecht 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zuvor bei der Gesellschaft zur Haupt-
versammlung angemeldet haben und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung 
wird durch einen vom Letztintermediär erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz am 
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung nachgewiesen. 

(2) Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft unter der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem 
sonstigen, von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg und in 
deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 
zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
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vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der 
Anmeldung sind nicht mitzurechnen.  

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB), sofern in der Einberufung keine 
Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten, 
ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 
auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben können (elektronische Teilnahme). Macht der Vorstand von 
dieser Ermächtigung Gebrauch, macht er die näheren Einzelheiten des Verfahrens mit 
der Einberufung der Hauptversammlung bekannt. Aktionäre, die gemäß Satz 1 an der 
Hauptversammlung teilnehmen, sind nicht berechtigt, gegen die Beschlüsse der 
Hauptversammlung Widerspruch einzulegen und/oder diese anzufechten. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 
der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Macht der Vorstand von dieser 
Ermächtigung Gebrauch, macht er die näheren Einzelheiten des Verfahrens mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt. 

(6) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung darf in 
Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der physischen 
Teilnahme am Ort der Hauptversammlung verhindert ist, wenn das 
Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder eine Anwesenheit am Ort 
der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre 
oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
abgehalten wird. 
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Leitung und Ablauf der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein 
anderer vom Aufsichtsrat bestimmter Versammlungsleiter. Für den Fall, dass keine 
dieser Personen den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter von den 
anwesenden Anteilseignervertretern gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der 
die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art, Form und 
Reihenfolge der Abstimmung. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und 
Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm zu bestimmenden Weise 
zuzulassen. 

(4) Der Versammlungsleiter kann die Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre angemessen beschränken. Er kann insbesondere 
bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den 
ganzen Verlauf der Versammlung oder für die Aussprache zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten sowie die Rede- und Fragezeit generell oder für den einzelnen 
Redner festsetzen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, 
erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der 
Debatte anzuordnen. 

  
Beschlussfassung 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz oder 
die Satzung zwingend etwas anderes vorsehen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Dies gilt nicht bei Wahlen. 
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VI.  Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

  
Jahresabschluss und Konzernabschluss 

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene 
Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich 
vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und 
unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. 
Zugleich hat er dem Aufsichtsrat den Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die 
Verwendung des Bilanzgewinns machen will, vorzulegen. 

  
Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt jährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und über die Bestellung des 
Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung) sowie in den im Gesetz 
vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am 
Grundkapital. 

(3) Im Fall der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien 
abweichend von § 60 Abs. 2 des Aktiengesetzes bestimmt werden. 

(4) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine 
Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. Sie kann 
in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in Gewinnrücklagen 
einstellen oder als Gewinn vortragen.  

(5) Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre ausschütten. 

*** 
 


